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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
endlich kommen verstärkt BGH-Ent-
scheidungen zum neuen WEG-
Recht. In dieser Ausgabe finden Sie 
allein drei wichtige Entscheidungen, 
die Sie zur Kenntnis nehmen sollten. 
Sie sind auch in besonderem Maße 
ausführlich dargestellt, damit Sie 
den Gedanken des V. Zivilsenats fol-
gen können. Nehmen Sie dazu auch 
unbedingt das Gesetz zu Hand.  
 
Gleich zwei Entscheidungen (vom 9. 
Februar) befassen sich mit den privi-
legierten Bauvorhaben nach § 20 
Abs. 2 WEG. Zum besseren Ver-
ständnis lesen Sie bitte die Entschei-
dungen in der hier vorgesehenen 
Reihenfolge. Sie werden sich wun-
dern, wenn Sie erfahren, dass die 

Rechtsprüfung der Vorhaben im 
Rahmen einer Beschlussanfechtung 
anders ausfällt, als im Rahmen einer 
Klage zur Beschlussersetzung. Ein 
unbedingtes Muss, um den vielfälti-
gen Anforderungen zu genügen, die 
da auf den Verwalter mit Forderun-
gen nach Ladeinfrastruktur und Bar-
rierefreiheit zukommen. Übrigens 
kennen Sie den einen Sachverhalt 
bereits, weil die Entscheidung des 
Berufungsgerichts (LG Köln) bereits 
in der ZIV (2023, 18) zu lesen war. 
 
Kennen Sie den Unterschied zwi-
schen Beschlussersetzungsklage 
und Beschlussfeststellungsklage?  
Die Beschlussfeststellungsklage 
werden Sie nicht im Gesetz finden, 

sondern nur  im Urteil vom   
10.11.23. Eine nicht ganz leicht ver-
dauliche Entscheidung, die aber viel 
Informationen zu positiven und ne-
gativen Beschlüssen enthält und 
auch zur Frage, wie viel Angebote 
von Handwerkern denn nun not-
wendig sind, um ohne Rechtsfehler 
beschließen zu können. 
 
Sie werden daneben aber auch noch 
eine andere Menge anderer interes-
santer Entscheidungen aus dem Im-
mobilen-, Miet- und Baurecht fin-
den. Wir wünschen wie immer eine 
interessante Lektüre. 
 

  
 
 
 
 
 

Kurze Meldungen   

 
Streitwert Beschluss bauliche Än-
derung 
Den Streitwert für eine bauliche Än-
derung nach § 20 WEG (Personen-
aufzug) setzte der BGH im Urteil 
vom 9.2.2024 mit 200.000 € an, dem 
Gesamtvolumen der geschätzten 
Baukosten, § 49 GKG. Unbeachtlich 
sei für die Wertfestsetzung, dass nur 
ein Grundlagenbeschluss Gegen-
stand der Beschlussersetzungsklage 
gewesen sei. Ferner sei eine Erhö-
hung durch Anfechtung des Negativ-
beschlusses nicht angezeigt. Es er-
folge kein Zusammenrechnen der 
Werte von Beschlussanfechtung – 
und Beschlussersetzung, weil wirt-
schaftliche Identität vorliege V ZR 
244/22. 
 
Anrechnung von Geschäftsgebühr 
auf Verfahrensgebühr 
Der Anwalt erhält für die vorgericht-
liche Tätigkeit nach VV 2300 RVG 
standardmäßig eine Geschäftsge-

bühr mit dem Faktor 1,3. Im nach-
folgenden Klageverfahren erhält er 
eine Verfahrensgebühr nach VV 
3100 RVG mit dem Faktor ebenfalls 
von 1,3. Er muss sich dann aber eine 
Gebühr auf die andere zur Hälfte 
(0,65) anrechnen lassen, bekommt 
in Summe also nur den Faktor 1,95. 
Was passiert, wenn der Anwalt viele 
vorgerichtliche Schreiben erstellt 
und dafür jeweils eine Geschäftsge-
bühr erhält, dann aber alle Fälle in 
einer Klage verfolgt werden? Das 
entschied der BGH mit Beschluss 
vom 24.10.23. Der Anwalt hatte in 
22 Fällen vorgerichtlich Schadenser-
satz geltend gemacht. Der Scha-
densersatz wurde bezahlt, die vor-
gerichtliche Anwaltsgebühr aber 
nicht. Diese 22 Gebühren wurden 
eingeklagt. Der BGH rechnete für 
alle 22 Gebühren den 0,65-Anrech-
nungsbetrag aus und kam so in der 
Summe auf 780 €. Dieser Betrag war 
höher als die Verfahrensgebühr auf 
die Hauptforderung von 9.175,35 €, 

so dass der Anwalt aufgrund der An-
rechnung überhaupt keine Verfah-
rensgebühr im Rahmen des Kosten-
festsetzungsverfahrens erhielt. Die 
Neuregelung des § 15a RVG kam 
dem Anwalt nicht zugute, weil sein 
Mandat vor der Gesetzesänderung 
am 1.1.2021 erteilt wurde. Nach der 
Neuregelung wäre der Anrechenbe-
trag anders ermittelt worden. Alle 
22 Einzelwerte wären zu einem Ge-
samtstreitwert addiert worden und 
hierauf wäre einheitlich eine fiktive 
Geschäftsgebühr zur Anrechnung 
ermittelt worden. Dann hätte es für 
die Verfahrensgebühr noch Geld ge-
geben, VI ZB 39/21. 
 
Zur Auskunftspflicht bzgl. der Vor-
miete und Vor-Vormiete 
Mit Urteil vom 19.7.2023 (VIII ZR 
229/22- ZIV 2023, 77) entschied der 
BGH, dass mit  „Vormiete“ im Sinne 
von § 556e BGB nur die Miete zu 
verstehen sei, die der Vormieter ge-
schuldet habe. Die Vormiete könne 

Es grüßt herzlich  
Ihr 

 
Heinz G. Schultze 
Sven Tanneberger 
Reik Westerhoff 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=abe3b94d83879e61b5668fb018a0b872&nr=136421&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=abe3b94d83879e61b5668fb018a0b872&nr=136421&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7f5d353a5e67d0f5d49b4f2f05f468b0&nr=135658&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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daher für das nachfolgende Miet-
verhältnis nur dann von Bedeutung 
sein, wenn sie ihrerseits wirksam 
vereinbart worden sei. Dazu sei zu 
prüfen, ob die Vor-Vormiete korrekt 
bemessen war. Im Urteil vom 
29.11.2023 war dem BGH nun die 
ergänzende Rechtsfrage gestellt, ob 
in der Mitteilungsverpflichtung des 

Vermieters in § 556g Abs. 1a Nr. 1 
BGB auch die „zulässig vereinbarte“ 
und damit geschuldete Vormiete“ 
zu verstehen sei oder die tatsächlich 
gezahlte Miete. Der BGH entschied 
sich für letztere Lesart. Der Vermie-
ter genüge seiner Auskunftspflicht, 
wenn er die – möglicherweise zu 
hohe – Vormiete mitteile. Anderes 

sei dem Gesetz nicht zu entnehmen. 
Zudem würden so Streitigkeiten 
über die Richtigkeit der vom Ver-
mieter erteilten Auskunft vermie-
den, VIII ZR 75/23. 
 
 

 
Immobilienrecht 

 
Zur Verjährung von Bauträgerraten 

 

 
 
Die Käufer erwarben 2013 eine 
Wohnung nebst PKW-Stellplatz 
im Gerichtsbezirk des Landge-
richts Heidelberg zum Preis von 
448.900 €. Der Vertrag enthielt 
einen Ratenplan mit 7 Raten, die 
nach Baufortschritt fällig werden 
sollten. Die Schlussrate (3,5%) 
des vereinbarten Kaufpreises 
sollte nach vollständiger Fertig-
stellung fällig werden. 
 
Die Abnahme erfolgte Mitte 
2014. Mit Bautenstandsmeldung 
vom 21.11.2014 erklärte die 
Bauträgerin die vollständige Fer-
tigstellung der Wohnanlage und 
forderte von den Käufern die 
letzte offene Rate in Höhe von 
15.711,50 €. Die Käufer verwei-
gerten wegen Baumängeln die 
Bezahlung. Ende 2017 leitete die 
Bauträgerin das gerichtliche 
Mahnverfahren ein. Nach dem 
Widerspruch verfolgte die Bau-
trägerin das Verfahren nur 
schleppend. Am 2.1.2019 wurde 

die Mahnakte an das Landgericht 
Heidelberg abgegeben. Im 
Rechtsstreit erhoben die Käufer 
die Einrede der Verjährung. Fer-
ner erklärten sie Zurückbehal-
tung wegen Mängeln, deren Be-
seitigungskosten sie mit Druck-
zuschlag auf rund 33.545 € bezif-
ferten. Das Landgericht wies die 
Klage der Bauträgerin ab, deren 
Berufung hatte keinen Erfolg.  
Das OLG vertrat die Auffassung, 
dass die Einrede der Verjährung 
durchgreife.  Der Zahlungsan-
spruch der Bauträgerin sei ver-
jährt. Der Anspruch unterliege 
der Regelverjährung von 3 Jah-
ren nach § 195 BGB. Ein Teil des 
Entgelts stehe auch für die Über-
tragung des Miteigentumsanteils 
an dem Grundstück. Die Ansprü-
che insoweit verjährten bzgl. 
Leistung und Gegenleistung nach 
§ 196 BGB in 10 Jahren. Die Ver-
gütungsforderung könne man 
aber verjährungsrechtlich nicht 
aufteilen in eine Vergütungsfor-
derung für die Werkleistung und 
eine solche für die Eigentums-
verschaffung an einem Bruchteil 
des Grundstücks. Prägenden 
Charakter hätte der Bau der 
Wohnung, so dass die Verjäh-
rung einheitlich nach § 195 BGB 
zu beurteilen sei. Die Verjährung 
habe nach der Abnahme 2014 

am 1.1.2015 begonnen und sei 
unter Berücksichtigung der Hem-
mung im laufenden Mahnverfah-
ren am 19.7.2018 geendet. Die 
weitere gerichtliche Verfolgung 
habe den Verjährungseintritt 
nicht verhindert. 
 
Mit der Revision zum Bundesge-
richtshof verfolgte die Bauträge-
rin ihren Zahlungsanspruch wei-
ter. Die Karlsruher Richter des 
Bausenates bestätigten die 
Rechtsansicht des Oberlandes-
gerichts Karlsruhe dahingehend, 
dass der Kaufpreiszahlungsan-
spruch des Bauträgers verjäh-
rungsrechtlich nicht aufteilbar 
sei. Der Bauträgervertrag sei ein 
einheitlicher Vertrag, der neben 
werkvertraglichen Elementen 
auch kaufvertragliche Elemente 
enthielte (vgl. BGH-Urteil vom 
21.11.1985, BGHZ 96, 275). 
Grundsätzlich sei bei Bauträger-
verträgen hinsichtlich der Errich-
tung des Bauwerks Werkver-
tragsrecht und hinsichtlich der 
Übertragung von Eigentum an 
dem Grundstück Kaufrecht anzu-
wenden (vgl. BGH, a.a.O., BGH-
Urteil vom 12.7.1984, BGHZ 92, 
123, BGH-Urteil vom 6.4.1979, 
BGHZ 74, 204, vgl. seit 1.1.2018 
auch § 650u Abs. 1 BGB). Der 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=91a28db7783d8107e19616da64376265&nr=136210&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Vergütungsanspruch sei verjäh-
rungsrechtlich ein einheitlicher. 
Nach welchen Vorschriften sich 
die Verjährung richte, sei um-
stritten. Während eine Auffas-
sung die Regelverjährung an-
nehme (vgl. Koeble in 
Kniffka/Koeble u.a., Kompen-
dium des Baurechts, 5. A., 10. 
Teil Rn. 669), nehme eine an-
dere, überwiegend vertretene 
Auffassung (vgl. OLG München, 
Urteil vom 14.1.2015, 13 U 
1188/14, Basty, Der Bauträger-
vertrag, 11.A. Kap. 3, Rn. 67, 
Pause/Vogel: Bauträgerkauf und 
Baumodelle, 7.A, Kap 4, Rn 365) 
an, dass die 10-jährige Verjäh-
rungsfrist des § 196 BGB anzu-
wenden sei. Dieser Auffassung 
schloss sich auch der BGH im Ur-
teil an. 
 

Die Verjährungsregelung in § 195 
BGB stelle die Grundnorm des 
Verjährungsrechts dar. Sie sei 
nur anwendbar, wenn keine spe-
ziellere Vorschrift anwendbar 
sei. § 196 BGB stelle eine solche 
speziellere Regelung dar. Das 
Schwerpunktargument des Beru-
fungsgerichts treffe nicht zu. Das 
Bauwerk werde mit der Errich-
tung wesentlicher Bestandteil 
des Grundstücks (§ 94 Abs. 1 
BGB). Das Eigentum an dem 
Grundstück erstrecke sich daher 
auch auf das Eigentum an dem 
Bauwerk (§ 946 BGB). Die ein-
heitliche Vergütung beziehe sich 
auf Werkleistungen und Grund-
stücksübertragung. Ohne Grund-
stücksübertragung habe aber die 
Werkleistung für den Erwerber 
auch keinen Wert. Man könne 
daher der Werkleistung nicht das 

prägende Gewicht des Bauträ-
gervertrages zuweisen.  
 
Danach sei der Anspruch der 
Bauträgerin nicht verjährt. Die 
Verjährung beginne, wenn der 
Anspruch gerichtlich erfolgreich 
verfolgt werden könne. Dies sei 
regelmäßig der Zeitpunkt der 
Fälligkeit (§ 271 BGB). Diese sei 
2014 eingetreten. Die 10-jährige 
Verjährungsfrist sei daher nicht 
abgelaufen.  
 
Der Rechtsstreit wurde zurück an 
die Berufungsinstanz verwiesen, 
weil nun noch zu klären ist, ob 
die Zurückbehaltung des Kauf-
preises wegen der gerügten 
Mängel wirksam ist, VII ZR 
231/22.

 

 
Mietrecht 

Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses als Kündigungsgrund 
 

 
 
Im Gerichtsbezirk des Landge-
richts Köln hatte sich ein konflikt-
trächtiges Wohnraummietver-
hältnis seit 2011 entwickelt. Die 
Mieter bewohnten in dem Miets-
haus das erste Obergeschoss, die 
Vermieter das Erdgeschoss. Seit 
2014 kam es immer wieder zu 
Auseinandersetzungen zwischen 
den Vertragsparteien wegen an-
geblicher Verstöße gegen die 
Haus- und Reinigungsordnung, 

Lärmbelästigungen, fehlerhafter 
Befüllung der Mülltonnen und 
behindernden Zuparken der Ein-
fahrt. 
 
Im Mai 2020 erstatteten die Mie-
ter gegen die Vermieter Strafan-
zeige wegen Verleumdung (§ 187 
StGB). Darin erklärten sie, dass 
die Vermieter behauptet hätten, 
die Mieter hätten sich rassistisch 
über türkischstämmige Mitbür-
ger geäußert und die Vermieter 
als asozial bezeichnet. Ferner 
habe die Vermieterin den Mieter 
mit „Du Penner“ tituliert. Wegen 
dieser Strafanzeige erklärten die 
Vermieter eine fristlose Kündi-
gung des Mietverhältnisses. Das 
Mietverhältnis sei zerrüttet und 
eine Fortsetzung für die Vermie-
ter unzumutbar. Die Mieter zo-

gen nicht aus. Die Räumungs-
klage der Vermieter hatte in den 
ersten beiden Instanzen keinen 
Erfolg. Die Vermieter legten Re-
vision zum Bundesgerichtshof 
ein.  
 
Der BGH bestätigte die Entschei-
dungen der Vorinstanzen im Ur-
teil vom 29.11.2023. Nach der 
Generalklausel des § 543 Abs. 1 
BGB könne das Mietverhältnis 
aus wichtigem Grund außeror-
dentlich fristlos gekündigt wer-
den. Ein solcher Grund läge vor, 
wenn dem Kündigungen, insbe-
sondere wegen eines Verschul-
dens des anderen, eine Fortset-
zung des Mietverhältnisses bis 
zur regulären Beendigung des 
Vertrages nicht zugemutet wer-
den könne. In § 569 Abs. 2 BGB 
würden diese Anforderungen 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=96d6ece2028354a8fd9797388e7eca6a&nr=136050&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=96d6ece2028354a8fd9797388e7eca6a&nr=136050&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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konkretisiert und eine nachhal-
tige Störung des Hausfriedens als 
ein möglicher, wichtiger Grund 
formuliert. Diese Störung sei ge-
geben, wenn eine Vertragspartei 
das Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme (§ 241 Abs. 2 
BGB) in schwerwiegender Weise 
verletze. Diese Bewertung vorzu-
nehmen, obliege vorrangig dem 
Tatrichter und sei revisionsrecht-
lich nur eingeschränkt überprüf-
bar. 
 
Auf die Zerrüttung kam es nach 
Auffassung der Richter des VIII. 
Zivilsenates beim BGH aber nicht 
maßgeblich an. Entgegen einer in 
Literatur und Rechtsprechung 
verbreiteten Rechtsansicht ge-
nüge die Zerrüttung des Ver-
tragsverhältnisse nicht, um ein 
Wohnraummietverhältnis frist-
los nach § 543 Abs. 1 BGB zu be-
enden. Denn diese Ansicht ver-
stieße gegen die Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs, wonach 
eine wichtiger Grund zur Kündi-
gung von Dauerschuldverhältnis-
sen nach den Vorschriften der 
§§ 626 Abs. 1, 543 Abs. 1, 314 
Abs. 1 BGB nur gegeben sei,  
wenn der Grund, auf den die 
Kündigung gestützt werde, im Ri-
sikobereich der jeweils anderen 
Partei liege. So habe der XII. Zivil-
senat für das Gewerberaum-
mietrecht bereits entschieden, 
dass nicht allein darauf abge-
stellt werden dürfe, ob das Ver-
trauensverhältnis zwischen den 
Mietvertragsparteien zerstört 
worden sei. Relevant sei zusätz-
lich ein pflichtwidriges Verhalten 
der anderen Partei (vgl. BGH-Ur-
teil vom 15.9.2010, XII ZR 
188/08, ZIV 2010, 69, BGH-Urteil 
vom 23.2.2002, XII ZR 5/00, BGH-
Urteil vom 21.12.1977, WM 
1978, 271, BGH-Urteil vom 
10.7.1968, BGHZ 50, 312). Diese 

Grundsätze würden auch für das 
Wohnraummietrecht gelten. 
 
Angesichts dieser rechtlichen 
Anforderungen hätten die Vo-
rinstanzen zutreffend entschie-
den, dass die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses den Vermie-
tern zugemutet werden könne. 
Ungeachtet der Frage der Wahr-
haftigkeit der getroffenen Aussa-
gen genüge dies bei der im Rah-
men von § 543 Abs. 1 BGB vorzu-
nehmenden Abwägung nicht, 
um eine Unzumutbarkeit der 
Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses anzunehmen. Das Ver-
tragsverhältnis sei seit Jahren 
von wechselseitigen Anschuldi-
gungen geprägt, ohne dass die 
Ursachen konkret den Mietern 
zugeordnet werden könne. Die 
Kündigung habe daher das Ver-
tragsverhältnis nicht beendet, 
VIII ZR 211/22.

 

 
 
WEG-Recht 
 

Streit um privilegierte Vorhaben (1): Beschlussersetzung 
 

 
 
Die münchener Wohnanlage, in 
der der Streit entbrannte, be-
steht aus zwei in den Jahren 
1911 und 1912 errichteten Ju-
gendstilhäusern, die unter Denk-
malschutz stehen. Im Hochpar-
terre sind beide Häuser mit ei-
nem nachträglich errichteten 
Durchgang verbunden. Bei dem 

hinteren Haus handelt es sich um 
das ehemalige Gesindehaus. 
Dessen Fassade ist eher schlicht 
gehalten, die Treppe im Trep-
penhaus ist nur einen Meter 
breit. Nur das Vorderhaus ver-
fügt über einen Aufzug. Die 
Häuer umschließen einen circa 
100 m² großen Innenhof, in dem 
die Mülltonnen, Fahrräder und 
Motorräder abgestellt werden. 
Zwei Eigentümer im 3. und 4. OG 
des Gesindehauses beantragten 
bei der Eigentümerversammlung 
vom 26.7.2021 die Planung eines 
allgemein zugänglichen Perso-
nenaufzugs für das Hinterhaus. 

Hilfsweise beantragten sie die 
Errichtung eines Außenaufzuges 
am Treppenhaus des Hinterhau-
ses auf eigene Kosten, um den 
Zugang für Menschen mit Behin-
derung zu erleichtern. Sie selbst 
hatten kein Handicap. Beide An-
träge wurden abgelehnt. 
 
Die Eigentümer erhoben daher 
eine Beschlussersetzungsklage 
zum Amtsgericht München. Die 
Klage wurde abgewiesen. Die 
hiergegen gerichtete Berufung 
hatte Erfolg. Das Landgericht 
entschied, dass beschlossen sei, 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7338305a321337d745afe3ae7ef11dc1&nr=136353&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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am Hinterhaus auf der zum In-
nenhof gelegenen Seite einen 
Personenaufzug zu errichten. Die 
Wohnungseigentümergemein-
schaft legte Revision zum Bun-
desgerichtshof ein. 
 
Im Urteil vom 9.2.2024 bestätig-
ten die fünf Karlsruher Richter 
die Entscheidung des Landge-
richts. Die Eigentümer hätten ei-
nen Anspruch auf Errichtung ei-
nes Personenaufzugs nach § 20 
Abs. 2 Nr. 1 WEG. Die Begründet-
heit der Beschlussersetzungs-
klage nach § 44 Abs. 1 WEG er-
fordere nicht, dass ein Anspruch 
auf die Durchführung einer mit 
der Klage konkret verlangten 
Maßnahme bestünde. Es sei re-
gelmäßig schon ausreichend, 
wenn die Voraussetzungen für 
die Ersetzung eines sog. Grundla-
genbeschlusses vorlägen, mit 
dem zunächst nur über das „Ob“ 
der Maßnahme entschieden 
werde, während die Art und 
Weise der Ausführung (das 
„Wie“) der Ausgestaltung durch 
die Eigentümer vorbehalten 
bleibe (vgl. BGH-Urteil vom 
16.9.2022, V ZR 69/21 – ZIV 
2022, 77). 
 
Die angestrebte Errichtung eines 
Personenaufzugs für das Hinter-
haus stelle eine angemessene 
bauliche Veränderung dar, die 
dem Gebrauch durch Menschen 
mit Behinderung diene (§ 20 Abs. 
2 Nr. 1 WEG). Dabei sei unerheb-
lich, dass die Eigentümer selbst 
nicht gehbehindert seien. Die Er-
richtung sei „angemessen“ im 
Sinne von § 20 Abs. 2 WEG. Das 
Kriterium der Angemessenheit 
diene nach dem Willen des Ge-
setzgebers nur dazu, eine im Ein-
zelfall unangemessene Forde-
rung eines Wohnungseigentü-
mers zurückweisen zu können, 
um die Möglichkeiten baulicher 

Änderungen nicht ausufern zu 
lassen (vgl. BT-DrS. 19/18791, S. 
63). Eine bauliche Änderung, die 
einem der in § 20 Abs. 2 Nr. 1-4 
WEG aufgeführten Zweck diene, 
sei regelmäßig auch angemes-
sen. Unangemessen könnten die 
bauliche Maßnahme nur sein, 
wenn sie Nachteile generiere, 
die über die Folgen hinausgingen 
die typischerweise mit der 
Durchführung einer privilegier-
ten baulichen Veränderung ver-
bunden seien. Unbeachtlich 
seien daher die erforderlichen 
Eingriffe in die Bausubstanz, Nut-
zungseinschränkungen des Ge-
meinschaftseigentums und opti-
sche Veränderungen der Anlage. 
Ferner sei bzgl. der Angemessen-
heit nur relevant, was sich für die 
Gesamtheit der Wohnungsei-
gentümer negativ auswirke. Be-
einträchtigungen einzelner Woh-
nungseigentümer würden nicht 
bei der Angemessenheit, son-
dern bei der Veränderungs-
sperre des § 20 Abs. 4 WEG (un-
billige Beeinträchtigung eines 
Wohnungseigentümers) berück-
sichtigt. Auch die Kosten der 
baulichen Veränderung seien 
grundsätzlich ohne Bedeutung 
für die Frage, ob ein Anspruch 
bestünde. Denn sie seien von 
den bauwilligen Eigentümern 
nach § 21 Abs. 1 WEG zu bestrei-
ten. Der Begriff „Kosten“ in § 21 
WEG sei weit auszulegen. Erfasst 
seien daher auch Folgekosten 
des Gebrauchs und der Erhal-
tung (z.B. Wartungskosten, 
Überwachungskosten, erhöhte 
Versicherungsprämien, Repara-
turkosten, Betriebskosten).  
 
Im Rahmen der Angemessenheit 
sei regelmäßig nur zu prüfen, ob 
es eine bauliche Maßnahme gibt, 
die adäquat das bauliche Ziel ver-
mittle, aber mit geringeren Ein-
schränkungen verbunden sei. Ein 

solches „milderes Mittel“ gäbe 
es offensichtlich im vorliegenden 
Fall nicht. Hierfür seien die kla-
genden Eigentümer darlegungs- 
und beweisbelastet. 
 
Unbeachtlich sei zudem, ob bei 
der erwünschten baulichen Än-
derung sämtliche öffentlich-
rechtlichen Vorschriften einge-
halten würden. Dies sei keine 
Frage der Angemessenheit der 
baulichen Maßnahme, sondern 
eine Frage, ob die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Verwaltung 
eingehalten würden, § 18 Abs. 2 
WEG. Diese Grundsätze erfor-
derten, dass die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften bei der bauli-
chen Veränderung eingehalten 
würden, (vgl. BGH-urteil vom 
15.10.2021, V ZR 225/20 – ZIV 
2021, 76). Sei ein unter § 20 Abs. 
2 WEG fallendes Verlangen eines 
Wohnungseigentümers bauord-
nungsrechtlich unzulässig, wi-
derspräche dies den Grundsät-
zen  ordnungsmäßiger Verwal-
tung. Ein Anspruch auf Be-
schlussfassung könne dann be-
reits aus diesem Grund ausge-
schlossen sein, ohne dass es auf 
die Angemessenheit der bauli-
chen Veränderung ankomme. Al-
lerdings sei es genügend, die Ein-
haltung der öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften im Rahmen 
der Beschlussfassung über die 
Durchführung der Maßnahme zu 
prüfen. Dies gelte jedenfalls 
dann, wenn es sich um umfang-
reiche bauliche Änderungen – 
wie die Errichtung eines Perso-
nenaufzuges – handele und zu-
nächst die Ersetzung eines 
Grundlagenbeschlusses begehrt 
werde. Denn die bauliche Ände-
rung erfordere insbesondere bei 
genehmigungspflichtigen Bau-
vorhaben eine konkrete Fachpla-
nung. 
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Dabei seien u.a. die Alternativen 
der Bauausführung auch im Hin-
blick auf die einzuhaltenden öf-
fentlich-rechtlichen Vorgaben zu 
ermitteln, an denen die Durch-
führung einer privilegierten 
Maßnahme aber regelmäßig 
nicht scheitern werde. 
 
Nur wenn von vorneherein fest-
stehe, dass das bauliche Verlan-
gen unter jeder in Betracht kom-
menden Ausführung gegen öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften 
verstieße, bestehe kein An-
spruch auf Beschlussfassung. An-
dernfalls wäre der nach § 20 Abs. 
2 WEG formulierte Anspruch auf 
eine rechtlich unmögliche Leis-
tung gerichtet (§ 275 BGB). Hier-
für wäre die GdWE darlegungs- 
und beweisbelastet. 
 
Schließlich sei eine weitere 
rechtliche Hürde zu nehmen. 
Nach § 20 Abs. 4 WEG dürften 
bauliche Änderungen nicht ver-
langt, gestattet oder beschlossen 
werden, wenn die Maßnahme ei-
nen Eigentümer gegenüber an-
deren unbillig benachteilige 
oder die Wohnanlage grundle-
gend umgestalte (sog. Verände-
rungssperre). Ob eine grundle-
gende Umgestaltung gegeben 
sei, könne nur unter Berücksich-
tigung aller Umstände einzelfall-
bezogen erfolgen. Die Beurtei-
lung des Tatrichters sei revisions-
rechtlich insoweit nur einge-
schränkt überprüfbar. Der Ge-
setzgeber habe allerdings bei der 
Novellierung des WEG klar ge-
stellt, dass der Begriff nunmehr 
viel enger zu verstehen sein soll, 
als er in der Vorläufernorm im 
WEG in der Fassung bis zum 
30.11.2020 verstanden wurde. 
Auch sei in der Regel nicht von ei-
ner grundlegenden Umgestal-
tung auszugehen, wenn die bau-
liche Änderung der Umsetzung 

eines der in § 20 Abs. 2 Nr. 1-4 
WEG genannten  Vorhaben 
diene. Dies gelte unabhängig da-
von, ob die Anspruchsvorausset-
zungen dieser Norm im Einzel-
nen vorlägen oder ob die bauli-
che Veränderung angemessen 
sei. Der Senat bestätigte auch in-
soweit das Landgericht und er-
klärte, dass der Anbau eines Au-
ßenaufzuges die Wohnanlage 
nicht grundlegend umgestalte. 
Da das Vorderhaus der Wohnan-
lage das herrschaftliche Gepräge 
vermittle, sei der Außenaufzug 
am Hinterhaus (dem Gesinde-
haus) nicht weiter störend. Auch 
eine unbillige Benachteiligung 
sei nicht zu erkennen. Für die 
Auslegung von § 20 Abs. 4 WEG 
könne auf die bisherige Recht-
sprechung des Senates zu § 22 
Abs. 2 herangezogen werden 
(vgl. BT-DrS 19/18791, S. 66). Da-
nach setze eine unbillige Be-
nachteiligung voraus, dass die 
beabsichtigte Maßnahme in Ab-
wägung der Vorteile mit den Be-
nachteiligungen einem verstän-
digen Wohnungseigentümer 
nicht abverlangt werden dürften 
(vgl. BGH-Urteil vom 15.5.2020, 
V ZR 64/19 – ZIV 2020, 42, BGH-
Urteil vom 20.7.2018, V ZR 56/17 
– ZIV 2018, 65). Bei dieser Abwä-
gung seien auch die weiteren in 
§§ 20, 21 WEG enthaltenen, ge-
samtgesellschaftlichen Wertent-
scheidungen des Gesetzgebers 
zu berücksichtigen. Nur eine be-
sonders schwere Benachteili-
gung könne daher der baulichen 
Umsetzung eines privilegierten 
Zwecks schaden. Auch hier habe 
das Landgericht eine zutreffende 
Wertung vorgenommen. Die mit 
der Errichtung des Aufzuges ver-
bundene Verschattung sowie et-
waige Lärmstörungen führten 
nicht zu einem erheblichen 
Nachteil für die anderen Woh-
nungseigentümer. Dies gelte 

auch für den Verlust der Mitnut-
zungsmöglichkeit des Aufzugs an 
sich und der Innenhoffläche, die 
durch die Errichtung verloren 
ginge. Die Errichtung eines Per-
sonenaufzuges im Innenhof 
führe zwar dazu, dass die bauwil-
ligen Eigentümer hinsichtlich 
dieser Teilfläche des Gemein-
schaftseigentums qua bauliche 
Änderung eine Art „Sondernut-
zungsrecht“ erwerben würden. 
Im Urteil  vom 13.1.2017 (V ZR 
96/16 – ZIV 2017, 7) habe der Se-
nat in einer ähnlich gelagerten 
Fallkonstellation und unter Gel-
tung des WEG in der bis zum 
30.11.2020 geltenden Fassung 
entschieden, dass diese Folge 
mit § 13 Abs. 2 Satz 1 WEG a.F. 
unvereinbar sei. Die übrigen Ei-
gentümer dürften nicht qua bau-
licher Änderung von der Nutzung 
eines Teiles des gemeinschaftli-
chen Eigentums ausgeschlossen 
werden. Die Errichtung eines 
Personenaufzuges habe der BGH 
in der damaligen Entscheidung in 
der Folge als rechtswidrig qualifi-
ziert. Der V. Zivilsenat erklärte, 
dass unter der Geltung des no-
vellierten WEG´s an dieser Ent-
scheidung nicht mehr festgehal-
ten werden könne. Die Zuwei-
sung einer ausschließlichen Nut-
zungsbefugnis sei nunmehr re-
gelmäßige Folge eines auf der 
Grundlage von § 20 Abs. 1 WEG 
gefassten Beschlusses. Dies 
ergäbe sich aus § 21 WEG, wo-
nach die bauwilligen Eigentümer 
allein die Kosten der begehrten 
baulichen Maßnahme zu tragen 
hätten, andererseits ihnen aber 
auch alleinig die Nutzung ge-
bührten, § 21 Abs. 1 S. 2 WEG 
i.V.m. § 100 BGB, soweit ein aus-
schließlicher Gebrauch faktisch 
möglich ist. Die WEG wird nun 
die Umsetzung des Grundlagen-
beschlusses angehen müssen, V 
ZR 244/22.

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4cf32e797094456455884fedf19a042b&nr=136421&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4cf32e797094456455884fedf19a042b&nr=136421&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Streit um privilegierte Vorhaben (2): Beschlussanfechtung 
 
Die Wohnanlage im Gerichtsbe-
zirk von Bonn gliedert sich in drei 
Häuser. In jedem Haus befinden 
sich vier Wohnungen, zwei im 
Erdgeschoss, zwei im ersten 
Obergeschoss. Den Wohnungen 
im Erdgeschoss sind Sondernut-
zungsrechte am Garten zugeord-
net. Nach der Teilungserklärung 
dürfen im Garten Terrassen er-
richtet werden, die maximal 1/3 
der Grundfläche des Gartens ein-
nehmen dürfen. In den Erdge-
schosswohnungen führt eine an 
eine Loggia angebaute Treppe 
mit 4 Stufen in den Garten.  Meh-
rere Eigentümer hatten von dem 
Recht zur Terrassenerrichtung 
Gebrauch gemacht. Eine gehbe-
hinderte Eigentümerin bean-
tragte auf der Eigentümerver-
sammlung vom 14.10.2021 eine 
bauliche Änderung. 
 
Die gehbehinderte Eigentümer 
befasste die Eigentümerver-
sammlung mit ihren Änderungs-
wünschen, die da im Einzelnen 
waren: 
 

(1.) Errichtung einer Erdauf-
schüttung in einer Höhe 
von 65 cm hinter dem 
Haus, um die Terrasse 
ebenerdig zur Wohnung 
zu gestalten.  

(2.) Ersetzung des Doppel-
fensters im Wohnzim-
mer durch Balkontüren, 
um von dort auf die Ter-
rasse ebenerdig zu ge-
langen. 

(3.) Errichtung einer Rampe 
von der Terrasse in den 
Garten. 

 
Die Eigentümerin berief sich auf 
die Privilegierung des Vorhabens 
nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 WEG. Die 

Eigentümerversammlung geneh-
migte die bauliche Änderung 
mehrheitlich. 
 
Der Beschluss wurde angefoch-
ten. Die Eigentümerin trat dem 
Rechtsstreit auf der Seite der be-
klagten Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer (GdWE) bei. 
Das Amtsgericht Bonn erklärte 
den Beschluss für rechtswidrig. 
Das Landgericht Köln wies die 
Berufung mit Urteil vom 
26.1.2023 zurück (vgl. ZIV 2023, 
18). Maßgeblich begründete das 
Landgericht seine Entscheidung 
mit der erheblichen optischen 
Veränderung der Wohnanlage. 
Die Wohnanlage habe das Ge-
präge eines allenfalls mittleren 
Wohnstandards. Durch die hö-
hergelegte Terrasse würde die-
ser Teil der Wohnanlage ein mo-
derneres und luxuriöses Gepräge 
erhalten. Eine abweichende Be-
wertung erfordere auch § 20 
Abs. 2 Nr. 1 WEG nicht, weil es al-
ternative Möglichkeiten zur Her-
stellung eines barrierefreien Zu-
gangs gäbe, deren Einwirkungen 
geringfügiger ausfielen. 
 
Die Wohnungseigentümerin 
legte Revision zum BGH ein. Der 
BGH entschied im Urteil vom 
9.2.2024, dass nicht nur die 
GdWE als Beklagte, sondern 
auch die Eigentümerin in ihrer 
Rolle als Streithelferin Revision 
einlegen könne. Das Urteil des 
Landgerichts Köln hielt den An-
griffen der Revision nicht stand. 
 
Fraglich sei zunächst, so die Rich-
ter des V. Zivilsenats, ob ein 
stattgebender Beschluss zur bau-
lichen Änderung eines privile-
gierten Vorhabens den Voraus-
setzungen des § 20 Abs. 2 WEG 
entsprechen müsse oder nicht. 

Dies werde in Rechtsprechung 
und Literatur unterschiedlich ge-
sehen. Nach der einen Auffas-
sung (vgl. Schmidt ZWE 2023, 
179) sei ein stattgebender Be-
schluss rechtswidrig, wenn die 
Voraussetzungen des privilegier-
ten Vorhabens in § 20 Abs. 2 
WEG nicht erfüllt seien. Nach ei-
ner anderen Auffassung, sei dies 
bei einer Stattgabe des Beschlus-
santrages unerheblich. Dieser 
Auffassung folgte der BGH. Ein 
stattgebender Beschluss, der die 
Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 
WEG nicht erfülle, sei jedenfalls 
von der Beschlusskompetenz 
nach § 20 Abs. 1 WEG gedeckt. 
Ein solcher Beschluss müsse nur 
die Grenzen von § 20 Abs. 4 WEG 
einhalten und dürfe im Übrigen 
nicht an einen (allgemeinen) Be-
schlussmangel leiden. Die bauli-
che Umgestaltung dürfe nicht 
die Wohnanlage grundlegend 
umgestalten oder einem Woh-
nungseigentümer ohne seine 
Einwilligung gegenüber anderen 
unbillig benachteiligen.  Ob die 
bauliche Maßnahme „angemes-
sen“ im Sinne von § 20 Abs. 2 
WEG sei oder der Barriereredu-
zierung im Sinne von § 20 Abs. 2 
Nr. 1 WEG diene, sei dagegen un-
erheblich. Dies seien Rechtsfra-
gen, die nur relevant würden, 
wenn ein Wohnungseigentümer 
gerichtliche Beschlussersetzung 
fordere, weil die Eigentümerver-
sammlung seines Erachtens nach 
den Antrag rechtswidrigerweise 
abgelehnt habe (vgl. hierzu Urteil 
vom 9.2.2024, V ZR 244/22 – in 
dieser Ausgabe). Die Regelung in 
§ 20 Abs. 2 WEG (auch die in § 20 
Abs. 3 WEG) vermittle keine ge-
sonderte Beschlusskompetenz 
der Eigentümerversammlung 
(diese gründe vielmehr auf § 20 
Abs. 1 WEG, vgl. auch BGH-Urteil 
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vom 9.2.2024, V ZR 244/22, Rn. 
10), sondern verschaffe einem 
Eigentümer nur den Anspruch 
auf Beschlussfassung. 
 
Davon abgesehen habe das Be-
rufungsgericht fehlerhaft ange-
nommen, dass die in Aussicht ge-
nommene bauliche Änderung zu 
einer wesentlichen Umgestal-
tung der Wohnanlage führe, § 20 
Abs. 4 WEG. Die Beurteilung sei 
zwar in erste Linie Aufgabe des 
sog. Tatrichters und sei daher re-
visionsrechtlich nur einge-
schränkt überprüfbar.  Der Senat 
könne nur prüfen, ob der Rechts-
begriff der „grundlegenden Um-
gestaltung“ zutreffend erfasst 
und ausgelegt wurde und die für 
die Beurteilung wesentlichen 
Umstände berücksichtigt wur-
den und Denkgesetze sowie Er-
fahrungssätze beachtet wurden 

(vgl. BGH-Urteil vom 23.3.2028, 
V ZR 307/16 – ZIV 2018, 29). Im 
konkreten Fall habe der Tatrich-
ter beim Landgericht Köln die 
vom Gesetzgeber verfolgten 
Ziele nicht genügend in den Blick 
genommen. Eine grundlegende 
Umgestaltung der Wohnanlage 
sei bei einer Maßnahme, die der 
Verwirklichung eines Zweckes 
i.S.v. § 20 Abs. 2 WEG dienten zu-
mindest nur ausnahmsweise an-
zunehmen. Warum diese Aus-
nahme in konkreten Fall anzu-
nehmen sei, könne man der Be-
rufungsentscheidung nicht ent-
nehmen. Zudem komme es ent-
gegen der Auffassung der Vo-
rinstanz auf die Angemessenheit 
der baulichen Änderung nicht an 
(s.o.). Der BGH hob daher das Ur-
teil auf und verwies den Rechts-
streit zurück nach Köln, weil 

noch weitere Sachverhaltsauf-
klärung erforderlich sei. Für die 
erneute Entscheidung in Köln er-
teilte der V. Zivilsenat noch 
rechtliche Hinweise. Dabei wies 
das Bundesgericht darauf hin, 
dass nach den bisherigen Fest-
stellungen eine unbillige Benach-
teiligung (§ 20 Abs. 4 WEG) ande-
rer Wohnungseigentümer aktu-
ell nicht ersichtlich sei. Der Um-
stand, dass die Eigentümer im 
Obergeschoss keine Möglichkeit 
hätten, ihre Wohnung entspre-
chend aufzuwerten, begründe 
diese Benachteiligung nicht. 
Diese Ungleichbehandlung sei 
von Anfang angelegt, auch durch 
die in der Teilungserklärung be-
gründeten Sondernutzungs-
rechte für die Eigentümer der 
Erdgeschosswohnungen, V ZR 
33/23.

 
 

Beschlussersetzung vs. Beschlussfeststellung 
 

Der Bundesgerichtshof musste 
sich im Urteil vom 10.11.2023 
mit einer streitigen Beschlussfas-
sung zu einer Balkonsanierung 
befassen. Dabei ging es auch um 
die Rechtsfrage, ob der Kläger 
eine Beschlussfeststellungsklage 
oder eine Beschlussersetzungs-
klage erhoben hatte. Eine Be-
schlussfeststellungsklage hat 
zum Inhalt festzustellen, dass ein 
Beschluss überhaupt gefasst 
wurde, etwa wenn streitig ist, ob 
der Verwalter das Beschlusser-
gebnis verkündet hat oder nicht. 
Eine Beschlussersetzungsklage 
setzt demgegenüber voraus, 
dass gar kein (positiver) Be-
schluss gefasst wurde, der Kläger 
aber glaubt, einen Anspruch zu 
haben, dass ein Beschluss mit ei-
nem bestimmten Inhalt hätte ge-
fasst werden müssen. 

Im zugrundeliegenden Rechts-
streit bewohnten die beiden Ei-
gentümer eine Wohnung in einer 
Mehrhausanlage in Frank-
furt/M.. Sie stellten erhebliche 
Bauschäden an ihrem Balkon fest 
und meldeten die Schäden dem 
Verwalter. Der Verwalter nahm 
einen entsprechenden Tagesord-
nungspunkt für die nächste Ei-
gentümerversammlung auf. Im 
ersten Anlauf kam es nach der Ei-
gentümerversammlung zu ei-
nem Rechtsstreit. Im Urteil des 
Amtsgerichts Frankfurt wurde 
der Verwalter angewiesen für 
die Sanierung drei Angebote von 
Fachhandwerksfirmen einzuho-
len. Der Verwalter hatte dann für 
die Sanierung insgesamt 5 Ange-
bote eingeholt, allerdings von 5 
verschiedenen Gewerken (Hand-

werker verschiedener Fachrich-
tungen), für jedes Gewerk gab es 
aber nur ein Angebot. 
 
Ein weiterer Anlauf zur Be-
schlussfassung über die An-
nahme dieser 5 Angebote wurde 
zur Eigentümerversammlung am 
30.9.2021 unternommen. Die 
Gemeinschaftsordnung be-
stimmte, dass Sanierungsarbei-
ten, die einem Haus der Mehr-
hausanlage zugeordnet werden 
können, nur von diesen Eigentü-
mern zu bezahlen sind und nur 
von diesen Eigentümern be-
schlossen werden. Die Mehrheit 
der Eigentümer der Wohnungs-
eigentumsanlage stimmte gegen 
den Beschlussantrag. In dem 
Haus, in dem die Sanierung 
durchgeführt werden sollte, 
stimmte allerdings die Mehrheit 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2774814b58f2aac5dd9095b4881501db&nr=136585&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2774814b58f2aac5dd9095b4881501db&nr=136585&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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der Eigentümer für den Antrag. 
Der Verwalter verkündete die 
Ablehnung des Beschlussantra-
ges. 
 
Die Eigentümer des schadhaften 
Balkons fochten den Negativbe-
schluss an und beantragten zu-
dem positiv festzustellen, dass 
der Beschluss entgegen der Ver-
kündung des Verwalters zu-
stande gekommen sei. Hilfs-
weise beantragten sie, einen 
entsprechenden Beschluss ge-
richtlicherseits zu ersetzen. Das 
Amtsgericht Frankfurt gab der 
Beschlussanfechtung statt und 
beseitigte so den Negativbe-
schluss, wies aber die Klage im 
Übrigen ab. Damit war der Nega-
tivbeschluss zwar beseitigt, posi-
tiv aber auch kein Beschluss ge-
fasst. Die hiergegen gerichtete 
Berufung blieb erfolglos.  
 
Die Feststellung eines positiven 
Beschlussergebnisses setze vo-
raus, so das Landgericht, dass 
der Beschluss den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung 
entspräche. Das sei nicht der 
Fall. Die beklagte Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer 
(GdWE) rüge zu Recht das Fehlen 
von Alternativangeboten. Dies 
sei bei einem Kostenvolumen 
von schätzungsweise 65.000 € 
nicht tolerierbar. 
 
Die hiergegen gerichtete Revi-
sion zum Bundesgerichtshof 
hatte keinen Erfolg. Der BGH be-
stätigte die rechtlichen Würdi-
gungen zur Beschlussanfechtung 
des Negativbeschlusses. Die 
Mehrheit der Eigentümer im 
Hause der Eigentümer mit dem 
defekten Balkon habe für den 
Beschlussantrag und nur sie zur 
Abstimmung insoweit berufen 
gewesen. Der Versammlungslei-

ter habe daher fehlerhaft ein ne-
gatives Beschlussergebnis ver-
kündet.  
 
Der Senat qualifizierte die Klage 
als sog. Beschlussfeststellungs-
klage (nur hilfsweise wurde die 
Beschlussersetzung begehrt). 
Der BGH habe die Konstruktion 
dieser Klageart auch ohne ge-
setzliche Normierung wenn auch 
nicht ohne Kritik in der Literatur 
anerkannt. Bei dieser Klageart 
sei das Gericht von Amts wegen 
grundsätzlich darauf beschränkt, 
über das Zustandekommen des 
Beschlusses zu befinden, ohne 
ein Ermessen hinsichtlich des Be-
schlussinhaltes ausüben zu kön-
nen. Es sei daher auch daran ge-
hindert, den Beschluss von sich 
aus auf etwaige Rechtsmängel zu 
prüfen. Nur Nichtigkeitsgründe 
seien hiervon ausgeschlossen, 
weil sie das Zustandekommen 
des Beschlusses tangierten. 
 
Der Beschlussfeststellungsan-
trag bzgl. des Zustandekommens 
des Beschlusses zur Sanierung 
sei unbegründet. Scheinbar im 
Widerspruch zu den vorstehend 
formulierten Prüfungsgrenzen 
stellte der V. Zivilsenat fest, dass 
die Feststellung des Zustande-
kommens des Beschlusses daran 
scheitere, dass der Beschluss 
nicht den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Verwaltung ent-
spreche und damit rechtswidrig 
wäre. 
 
Ob die Prüfung von Anfechtungs-
gründen jenseits der Nichtigkeit 
ausnahmsweise zulässig sei, 
werde von den Fachkreisen in 
Rechtsprechung und Literatur 
unterschiedlich beurteilt. Nach 
herrschender Meinung sei dem 
Prozessgericht grundsätzlich 
möglich, nicht nur Nichtigkeits-
gründe zu prüfen, sondern auch 

solche der Rechtswidrigkeit. Dies 
gebiete schon die Prozessökono-
mie, um einen weiteren Rechts-
streit zu vermeiden. Dieser An-
sicht schloss sich auch der BGH 
im Urteil vom 10.11.2023 mit der 
Maßgabe an, dass die Rechtmä-
ßigkeit des Beschlusses aller-
dings nur auf entsprechende 
Rüge der GdWE vom Prozessge-
richt zu prüfen sei. Eine Prüfung 
von Amts wegen widerspräche 
der Dispositionsbefugnis der Ei-
gentümer, denen es freistünde, 
auch einen rechtswidrigen Be-
schluss bestandskräftig werden 
zu lassen.   
 
Damit stellte sich die Frage, wer 
im Prozess rechtliche Mängel 
einredeweise einführen könne. 
Hierfür gäbe es verschiedene 
Wege. Die Wohnungseigentü-
mer könnten beschlussweise 
dem Verwalter Weisungen hin-
sichtlich der Prozessführung er-
teilen und einzelne Eigentümer 
könnten dem Rechtsstreit auf 
Seiten des Verbandes nach § 66 
ZPO beitreten und selbst die Ein-
reden geltend machen. Eine Ver-
spätung sei nicht ohne Weiteres 
zu besorgen, da der Verwalter ei-
nerseits nach § 44 Abs. 2 WEG 
verpflichtet sei, die Eigentümer 
unverzüglich von einem Rechts-
streit zu informieren, anderer-
seits die Eigentümer an Fristen 
des § 45 WEG nicht gebunden 
sei, da noch gar kein Beschluss 
gefasst sei, der den Lauf der Fris-
ten auslösen könne. 
 
Im Ergebnis habe daher das Be-
rufungsgericht zu Recht die be-
gehrte Beschlussfeststellung ab-
gelehnt. Es widerspreche dem 
vorausgegangenen Urteil des 
Amtsgericht, das den Verwalter 
anwies, 3 Angebote zum Preis-
vergleich einzuholen. 



 

10  

Das Urteil sei Gegenstand des 
Parteivortrages des hiesigen 
Rechtsstreits und daher zu be-
rücksichtigen. Das Vorgericht 
habe insoweit anstelle der Woh-
nungseigentümer entschieden, 
dass drei Vergleichsangebote 
einzuholen seien. Die Woh-
nungseigentümer seien freilich 
nicht daran gehindert, eine be-
reits geregelte gemeinschaftli-
che Angelegenheit  neu und an-
ders zu regeln. Dies sei Ausfluss 
ihrer autonomen Beschlusszu-
ständigkeit. Dabei spiele es keine 
Rolle, aus welchen Gründen sie 
eine erneute Beschlussfassung 
für angebracht hielten. Das gelte 
allerdings nicht, wenn der Erst-
beschluss gerichtlich ersetzt 
worden sei. Denn aufgrund des 
rechtskräftigen Urteils des Amts-
gerichts Frankfurt im Vorprozess 
stehe fest, dass die Eigentümer 

des defekten Balkons einen An-
spruch auf Instandsetzung hät-
ten und einen Anspruch darauf 
hätten, dass die zur Entschei-
dung berufenen Eigentümer 
über die Vergabe der Werkleis-
tungen auf der Grundlage von 
drei vom Verwalter einzuholen-
den Vergleichsangeboten ent-
schieden. 
 
Die Wirkung der materiellen 
Rechtskraft des Urteils sei aller-
dings zeitlich beschränkt. Denn 
das Urteil berücksichtige nur Tat-
sachen, die bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung in den 
Rechtsstreit eingeführt wurden. 
Ergäben sich danach wesentliche 
Veränderungen des Sachver-
halts, die eine andere rechtliche 
Bewertung rechtfertigten, binde 
das Urteil insoweit nicht mehr 
durch seine materielle Rechts-
kraft. So könne der Grund für 

eine geringere Anzahl von Ange-
boten darin begründet sein, dass 
trotz nachweislich ausreichender 
Anfragen keine weiteren Ange-
bote abgegeben worden seien. 
Ob diese gleiche Wirkung auch 
eintrete, wenn sich nachträglich 
die Rechtslage ändere, ließ der 
BGH offen. Im vorliegenden 
Rechtsstreit seien jedenfalls 
keine Tatsachen vorgetragen 
worden, die eine Neubewertung 
hinsichtlich der Anzahl der zur 
Beschlussfassung vorzulegenden 
Angebote erforderlich machten. 
Da diese zur Beschlussfassung 
nicht vorlagen, war es dem Ge-
richt verwehrt positiv die Fas-
sung des entsprechenden Sanie-
rungsbeschlusses zu erklären, 
auch wenn die erforderliche 
Mehrheit bei der Eigentümerver-
sammlung gegeben war, V ZR 
51/23.

 
 
 

Baurecht 
 

Gewährleistung in der Leistungskette von Bauunternehmen 
 

 
 
Die Auftraggeberin (AG) erteilte 
einem auf Holzbau spezialisier-
ten Unternehmen (AN) den Auf-
trag, eine Dachaufstockung und 
energetische Sanierung von 9 
Wohngebäuden vorzunehmen. 
Die AN beauftragte wiederum ei-
nen Unternehmer für Heizung 
und Sanitär (Nachunternehmer 
(NU)) die von der AN vorgefertig-

ten Holzbaumodule  mit Sanitär-
systemen zu bestücken. Nach 
der Fertigstellung der Arbeiten 
zeigte sich, dass der NU die Ab-
wasseranschlüsse nicht nach den 
Regeln der Technik ausgeführt 
hatte und in der Folge ein Ge-
ruchsproblem entstand. 
 
Es kam zu einem ersten Rechts-
streit zwischen der AG und der 
AN, in der die AN verurteilt 
wurde, einen Vorschuss für die 
zur Mangelbeseitigung erforder-
lichen Arbeiten in Höhe von rund 
39.000 € zu leisten. Zudem 
wurde sie verurteilt, bereits auf-
gewendete Mangelbeseitigungs-
kosten von rund 8.000 € an die 

AG zu bezahlen. Die AN bezahlte 
den Gesamtbetrag von rund 
47.000 € an die AG im Januar 
2015. 
 
Diesen Betrag forderte nun die 
AN vom NU. Das Landgericht 
Neuruppin verurteilte den NU 
zur Zahlung von nur rund 35.000 
€ Schadensersatz, weil das Ge-
richt der AN einen Mitverschul-
densanteil von rund 12.000 € zu-
rechnete. Hiergegen legte die AN 
Berufung zum OLG Brandenburg 
ein und obsiegte hier vollständig. 
Ihr wurde der Gesamtbetrag von 
rund 47.000 € zugesprochen. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=db16f7c18a64ecce9b0224e171af6064&nr=136237&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=db16f7c18a64ecce9b0224e171af6064&nr=136237&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
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Das Berufungsgericht sah einen 
Anspruch nach § 634 Nr. 4 BGB 
i.V.m. § 280 Abs. 1, 3, § 281 BGB 
auf Schadensersatz wegen man-
gelhafter Werkleistung in höhe 
des vollen Betrages, den die AN 
infolge dieser Mängel aufgrund 
des rechtskräftigen Urteils an die 
AG bezahlen musste. Das Beru-
fungsgericht erachtete den Ein-
wand des NU, in Höhe von rund 
39.000 € sei nur ein Vorschuss-
anspruch zugesprochen worden, 
als rechtlich irrelevant. Richtig 
sei zwar, dass der Vorschussbe-
trag von der AG abzurechnen sei 
und tatsächlich am Ende eine 
teilweise Rückzahlung des Zahl-
betrages anfallen könne. Dem 
Einwand der AN, die AG habe 
den Betrag vollständig zur Man-
gelbeseitigung verbraucht, habe 
der NU  nicht widerlegt.  
 
Der NU legte gegen das Urteil Re-
vision zum Bundesgerichtshof 
ein. Der VII. Zivilsenat entschied 
mit Urteil vom 9.11.2023, dass 
das landgerichtliche Urteil kei-
nen Bestand haben könne. Noch 
zutreffend sei entschieden wor-
den, dass die AN einen Scha-
densersatzanspruch nach § 634 
Nr. 4 BGB i.V.m. § 280 Abs. 1, 3, 
§ 281 BGB habe. In dieser Situa-
tion habe die AN zunächst einen 
Freistellungsanspruch gegen den 
NU. Sie könne verlangen, dass 
der NU sie von dem ihrerseitigen 
Kostenvorschussverpflichtung 
befreie. 
 
Mit Urteil vom 22.2.2018 (VII ZR 
46/17 – ZIV 2018, 33) habe der 
VII. Zivilsenat unter Aufgabe sei-
ner bisherigen Rechtsprechung 

entschieden,  dass der Besteller, 
der das Werk behalte und den 
Mangel nicht beseitigen lasse, im 
Rahmen seines Schadensersatz-
anspruchs statt der Leistung 
(kleiner Schadensersatz) gegen 
den Unternehmer seinen Scha-
den NICHT nach den voraussicht-
lich erforderlichen, aber noch 
nicht aufgewendeten „fiktiven“ 
Mangelbeseitigungskosten be-
messen dürfe, weil es sonst zu ei-
ner Überkompensation komme. 
Diese Rechtsprechung sei grund-
sätzlich auch in der Abwicklung 
von Mangelansprüchen in der 
Leistungskette zu berücksichti-
gen. Allerdings handele es sich 
bei der Erstattung eines Vor-
schussanspruchs gerade nicht 
um die Leistung auf noch nicht 
aufgewendeter „fiktiver“ Man-
gelbeseitigungskosten. Vielmehr 
mache die AN im Wege des Scha-
densersatzes eine konkrete Ver-
mögenseinbuße geltend, die ihr 
durch die Zahlung des Kosten-
vorschusses entstanden sei. 
 
Das Berufungsgericht habe aber 
den schadensersatzrechtlichen 
Grundsatz der Vorteilsausglei-
chung nicht berücksichtigt. Da-
nach seien die dem Geschädig-
ten zugeflossenen Vorteile auf 
den Schadensersatzanspruch an-
zurechnen. Es gelte ein Bereiche-
rungserbot, das dafür sorge, dass 
der Geschädigte nach dem Scha-
densereignis wirtschaftlich nicht 
besser stehen dürfe als zuvor. Im 
Rahmen der Abwicklung des Kos-
tenvorschussanspruchs könne es 
dazu kommen, das nach der Ab-
rechnung ein Anspruch auf Rück-

zahlung eines Teiles davon ent-
stehe. Dieser Vorteil dürfe nicht 
bei der AN verbleiben. Der NU 
müsse daher nur gegen Abtre-
tung dieses Anspruchs seiner-
seits leisten, § 255 BGB. Vor der 
Abtretung stehe ihm insoweit 
ein Zurückbehaltungsrecht nach 
§ 273 BGB zu. Das gelte nur dann 
nicht, wenn der Gewährleis-
tungsberechtigte bereits den 
Kostenvorschuss abgerechnet 
habe und sich daraus keine Rück-
zahlungsforderung ergeben 
habe. Ergäbe sich ein Guthaben, 
das ausgeglichen wurde, redu-
ziere dies unmittelbar die Höhe 
des beanspruchten Schadenser-
satzanspruchs. 
 
Die Darlegungs- und Beweislast 
für anspruchsmindernd zu be-
rücksichtigende Vorteile trage 
nach allgemeinen Grundsätzen 
zwar der Schädiger. Der Geschä-
digte habe insoweit aber eine 
Rechtspflicht, seinerseits die 
notwendigen Informationen be-
kannt zu geben (sog. Sekundäre 
Darlegungslast), weil der Schädi-
ger zwangsläufig in diese Teile 
des Sachverhalts keinen Einblick 
habe. 
 
Im vorliegenden Rechtsstreit sei 
noch nicht abschließend geklärt 
worden, ob die AG der AN be-
reits eine Abrechnung erteilt hat 
und mit welchem Ergebnis diese 
schloss. Für die Aufklärung die-
ser tatsächlichen Frage wurde 
das Urteil aufgehoben und der 
Fall zurück an das Berufungsge-
richt verwiesen, VII ZR 92/20.

 
 
 
 
 

 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=eeae16ccedee287dc061b6c9c4d9d1b2&nr=135752&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf


 

12  

Die Haftung des Architekten für seine Rechtberatung 
 
Wer sich aus dem Fenster lehnt, 
kann auch rausfallen, hätte man 
auch titeln können. Tatsächlich 
hat die nachfolgend zu berich-
tende Entscheidung einen erns-
ten Hintergrund und ist auch für 
andere Dienstleister in der Im-
mobilienwirtschaft interessant, 
weil der BGH den Kreis der zuläs-
sigen Rechtsberatung außerhalb 
der Anwaltschaft anscheinend 
enger zieht, als dies zu erwarten 
wäre. 
 
Der Bauherr beauftragte einen 
Architekten mit der Architekten-
leistungen der Leistungsphasen 
1-8 gemäß § 33 HOAI zur Errich-
tung eines Fabrikations- und Ver-
waltungsgebäudes. Der Archi-
tekt stellte dem Bauherren einen 
Bauvertragsentwurf mit einer 
von ihm formulieren Skontoklau-
sel zur Verfügung. Den Vertrag 
verwendete der Bauherr gegen-
über vier Bauunternehmen. In 
dem Bauvertrag befand sich eine 
Skontoklausel. Diese nutzte der 
Bauherr zum Abzug von Skonti 
gegenüber einem der Unterneh-
mer und sparte sich so die Bezah-
lung von rund 105.000 €. Der 
Bauunternehmer forderte die 
Bezahlung auch dieses restlichen 
Werklohns von 3% mit der Be-
gründung, die verwendete Skon-
toklausel verstoße gegen Best-
immungen des AGB-Rechts und 
sei nach § 307 Abs. 1 BGB nichtig. 
Es kam auch wegen weiterer Dif-
ferenzen zu einem Rechtsstreit. 
Im Rahmen eines Vergleichs 
zahlte der Bauherr dem Bauun-
ternehmen das gezogene Skonto 
aus. 
 
Die rund 105.000 € forderte er 
nun vom Architekten, weil des-
sen Klausel unwirksam sei. Das 
Landgericht gab der Klage statt. 

Das Berufungsgericht hob die 
Entscheidung auf und wies die 
Klage ab. Das Oberlandesgericht 
Stuttgart vertrat die Auffassung, 
dass ein Anspruch des Bauherren 
nach § 634 Nr. 4, § 280 Abs. 1 
BGB nicht bestehe. Richtig sei 
zwar, dass die verwendete Skon-
toklausel nach § 307 Abs. 1 BGB 
unwirksam sei. Eine Pflichtver-
letzung sei jedoch nicht zu kon-
statieren. Nach Anlage 11 zu § 33 
HOAI (2009) gehöre zur Leis-
tungsphase 7 die Mitwirkung bei 
der Auftragserteilung. Unter Mit-
wirkung sei u.a. die Vorbereitung 
und Anpassung von Verträgen zu 
verstehen. Man könne insoweit 
von einem Architekten nicht die 
vertieften Rechtskenntnisse wie 
von einem Anwalt erwarten. Es 
gehöre daher nicht zu den 
Rechtspflichten des Architekten 
rechtssichere Verträge zur Verfü-
gung zu stellen; dies habe auch 
dem Bauherren einleuchten 
müssen. Außerdem habe der Ar-
chitekt vorgetragen, dass er die 
Klausel von einem Anwalt habe 
prüfen lassen, ohne dass dieser 
Einwände erhoben habe.  
 
Hiergegen richtete sich die Revi-
sion des Bauherrn zum BGH. Die 
Richter des VII. Zivilsenats kas-
sierten die Entscheidung aus 
Stuttgart mit Urteil vom 
9.11.2023. 
 
Schon der von dem Berufungsge-
richt gehäußerte Erfahrungssatz, 
es habe einleuchten müssen, 
dass ein Architekt nicht über ge-
nügende Rechtskenntnisse ver-
füge sei unzutreffend. Das OLG 
habe außer Acht gelassen, dass 
die Zurverfügungstellung von 
Vertragsmustern durch den Ar-
chitekten eine nach § 3 RDG un-
zulässige Rechtsdienstleistung 

gewesen sei. Der Verstoß gegen 
§ 3 RDG entziehe zwar einem 
Schadensersatzanspruch aus 
§ 634 Nr. 3, § 280 Abs. 1 BGB die 
erforderliche vertragliche 
Grundlage, da er jedenfalls inso-
weit zur Nichtigkeit des Architek-
tenvertrages nach § 134 BGB 
führe, als dieser unerlaubte 
Rechtsdienstleistungen umfasse. 
Es komme aber eine Haftung aus 
§ 311 Abs. 2 Nr. 1, § 241 Abs. 2, § 
280 Abs. 1 BGB bzw. aus § 823 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 RDG in Be-
tracht. 
 
Nach § 3 RDG sei die selbstän-
dige Erbringung außergerichtli-
cher Rechtsdienstleistungen nur 
in dem Umfang zulässig, in dem 
sie durch das Rechtsdienstleis-
tungsgesetz oder durch oder auf-
grund anderer Gesetze erlaubt 
werde. Die vom Architekten er-
brachte Rechtsberatung sei we-
der durch § 5 Abs. 1 RDG noch 
durch Anlage 11 der Leistungs-
phase 7 zu § 33 HOAI erlaubt. 
 
Nach § 2 Abs. 1 RDG sei eine 
Rechtsdienstleistung jede Tätig-
keit in konkreten fremden Ange-
legenheiten, soweit sie eine 
rechtliche Prüfung des Einzelfal-
les erfordere. Auf die Schwierig-
keit der Rechtsfrage komme es 
nicht an. Die Rechtsdienstleis-
tung sei dem Architekten nicht 
durch § 5 Abs. 1 RDG gestattet 
gewesen. Danach seien Rechts-
dienstleistungen im Zusammen-
hang mit einer anderen Tätigkeit 
erlaubt, wenn sie als Nebenleis-
tung zum Berufs- oder Tätigkeits-
bereich gehöre. Ziel dieser Rege-
lung sei es, einerseits diejenigen, 
die in einem nicht spezifisch 
rechtsdienstleistenden Beruf tä-
tig seien, in ihrer Berufsaus-
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übung nicht zu behindern, ande-
rerseits, den erforderlichen 
Schutz der Rechtssuchenden vor 
unqualifiziertem Rechtsrat zu ge-
währleisten (vgl BGH-Urteil vom 
31.3.2016, I ZR 88/15). Die vom 
Architekten zur Verfügung ge-
stellten Verträge mit der (un-
wirksamen) Skontoklausel stelle 
keine Nebenleistung dar, die 
zum Berufs- oder Tätigkeitsbild 
des Architekten gehöre. Der Ar-
chitekt habe die Pflicht, die Leis-
tungen zu erbringen, die erfor-
derlich seien, um die mit dem 
Bauherren vereinbarten Pla-
nungs- und Überwachungsleistu-
nen zu erbringen. Das erfordere 
nicht unerhebliche Rechtskennt-
nisse des Werkvertragsrechts 
des BGB und der VOB/B sowie 
der einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften zum 
Bauplanungs- und Bauordnungs-
recht. Insoweit solle der Archi-
tekt in seiner Berufsausübung 
durch das Rechtsdienstleistungs-
gesetz nicht behindert werden. 
 
Der Architekt sei aber nicht der 
Rechtsberater des Bauherrn. 
Eine allgemeine Rechtsberatung 

werde vom Berufsbild des Archi-
tekten nicht gedeckt, da es inso-
weit an einer hinreichenden ju-
ristischen Qualifikation fehle. 
Das Zurverfügungstellen einer 
dem Interesse des Bauherren 
entsprechenden Skontoklausel 
erfordere qualifizierte Rechts-
kenntnisse, wie sie grundsätzlich 
nur in der Anwaltschaft vorhan-
den seien. Es bedürfe daher des 
Schutzes der Bauherrschaft vor 
unqualifizierten Rechtsrat. 
 
Auch sei die Rechtsberatung 
nicht durch Anlage 11 zu § 33 
HOAI (Mitwirken bei der  Auf-
tragsvergabe) gestattet. Die 
HOAI sei eine Rechtsverordnung. 
Der Ermächtigungsgrundlage sei 
nicht zu entnehmen, dass sie 
auch Erlaubnistatbestände ge-
statten wollte, dem Architekten 
Rechtsdienstleistungen zu ge-
statten. Da eine Rechtsverord-
nung vorliege, müsse das Er-
mächtigungsgesetz nach Art. 80 
Abs. 1 GG Inhalt, Zweck und Aus-
maß der dem Verordnungsgeber 
erteilten Ermächtigung erken-
nen lassen. Halte sich der Ver-
ordnungsgeber nicht an den vor-

gegebenen Rahmen, sei die Ver-
ordnung insoweit unwirksam 
(vgl. BVerfG, Urteil vom 
6.7.1999, 2 BvF 3/90). Die HOAI 
sei daher verfassungskonform so 
auszulegen, dass § 33 HOAI kei-
nen Erlaubnistatbestand von § 3 
RDG formuliere. Hinzu komme, 
dass das RDG ein Gesetz sei und 
damit in der Normenpyramide 
oberhalb der HOAI als Rechtsver-
ordnung stehe. Die HOAI sei da-
her im Lichte des RDG auszule-
gen und nicht umgekehrt. 
 
Das Berufungsgericht könne da-
her keinen Bestand haben. Da 
die tatsächlichen Feststellungen 
dem Bausenat noch nicht genüg-
ten, beschränkten sich die Karls-
ruher Richter darauf, das Urteil 
aufzuheben und die Akte zurück 
nach Stuttgart zu senden. Dabei 
unterließen sie es nicht darauf 
hinzuweisen, dass im weiteren 
Rechtsstreit möglicherweise er-
neut die Frage aufgeworfen 
werde, ob die verwendete Klau-
sel nach § 307 BGB unwirksam 
sei. Der BGH gab daher noch mit 
auf den Weg: Die verwendete 
Klausel sei unwirksam, VII ZR 
190/22.

 
 

Verbraucherpreisindex (VPI) – Basis 2020 

Die Tabelle des Verbraucher-
preisindexes basiert auf dem In-
dexbasisjahr 2020. Mit Schreiben 
vom 23.2.2023 informierte das 
Statistische Bundesamt, dass die 
Umstellung auf das Basisjahr 
2020 erfolgt. Die Zahlen sind also 
mit den Zahlen in der Tabelle der 
letzten Ausgabe der ZIV (Basis: 
2015) nicht mehr ohne Umrech-
nung vergleichbar. 
 

Vorstehende Darstellungen be-
ziehen sich auf Verträge mit In-
dexanpassung seit dem 
1.1.2003.  
 
Für ältere Zeiträume kann die Er-
mittlung der Änderung vor allem 
dann Schwierigkeiten bereiten, 
wenn die Vertragsparteien es in 
der Vergangenheit versäumt ha-
ben, eine Anpassung durchzu-
führen oder ein anderer Index 
verwandt wurde. Das Statisti-
sche Bundesamt bietet unter 

dem folgenden Link einen On-
linerechner zur Berechnung von 
Schwellenwerten und Verände-
rungsraten von Wertsicherungs-
klauseln, die auf Verbrauch-
preisindizes basieren.  
Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermittel-
ten Index für die Lebenshaltung 
eines 4-Personen-Arbeitnehmer-
Haushalts wird auf die Umrech-
nungsmöglichkeit gemäß BGH-
Urteil vom 4.3.2009 (XII ZR 
141/07), ZIV 2009, 47 verwiesen- 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=68f2fa565084e09819cfd1bab7529844&nr=135466&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=68f2fa565084e09819cfd1bab7529844&nr=135466&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2023/vpi/hintergrundpapier-vpi.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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Soweit der Vertrag noch älter 
ist und/oder andere Indizes 
verwendet wurden, berech-

net das Statistische Bundes-
amt gegen eine Entgelt von 30 
€ auch diese Teuerungsrate. 

 
Basis: 2020 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Januar 96,4 97,7 99,8 101,0 105,2 114,3 117,6    

Februar 96,7 98,1 100,1 101,6 106 115,2     

März 97,2 98,5 100,3 102,1 108,1 116,1     

April 97,5 99,4 100,4 102,4 108,8 116,6     

Mai 98,2 99,6 100,4 102,6 109,8 116,5     

Juni 98,3 99,9 100,5 102,9 109,8 116,8     

Juli 98,7 100,3 99,7 103,4 110,3 117,1     

August 98,8 100,2 99,7 103,5 110,7 117,5     

September 99 100,2 99,7 103,8 112,7 117,8     

Oktober 99,1 100,2 99,9 104,3 113,5 117,8     

November 98,5 99,5 99,7 104,5 113,7 117,3     

Dezember 98,5 100 99,8 104,7 113,2 117,4     

Alle Angaben ohne Gewähr 

 
 
Verzugszinssätze 
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines An-
spruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mah-
nung gleichgestellt sind die Kla-
geerhebung sowie der Mahnbe-
scheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). Ei-
ner Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehen-
des Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe den 
sofortigen Eintritt des Verzugs 
rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).Bei Entgeltforderungen 

tritt Verzug spätestens 30 Tage 
nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Ver-
braucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im Streit-
fall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nöti-
genfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung bewei-
sen.  
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugszins-

satz beträgt für das Jahr fünf Pro-
zentpunkte bzw. für Rechtsge-
schäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, neun Pro-
zentpunkte (nur bei Entgelten) 
über dem Basiszinssatz (§ 288 
Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB). 
Diese Regelung gilt erst seit 
29.7.2014. Davor belief sich die-
ser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 § 34 
EGBGB. Nähere Informationen 
hierzu erhalten Sie auch in der 
ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines je-
den Jahres um die Prozent-
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punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-

gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 

Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cher-be-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.7. bis 28.07.2014 -0,73 4,27 7,37 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.1. bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2020 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.1 bis 30.6.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2021 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 1.7. bis 31.12.2022 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2023 1,62 6,62 10,62 

1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2023 3,12 8,12 12,12 

1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 1.1.2024 bis 30.6.2024 3,62 8,62 12,62 

Alle Angaben ohne Gewähr 
 
* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
 

 
 
 
 
 
 
Impressum:  
 
Verantwortlich für den Inhalt: Die Verwalterakademie GmbH 
Dufourstraße 23,  04107 Leipzig 



 

 

Telefon: 0341/ 96 44 30 
Hinweis zu Verlinkungen 
 
Der verantwortlicher Seitenanbieter ist für Inhalte unmittelbar verlinkter Seiten nur dann verantwortlich, wenn er sich den Inhalt zu eigen macht.  
Das ist der Fall, wenn er von diesen Inhalten positive Kenntnis hat und ihm möglich und zumutbar ist, die Nutzung rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. Für Inhalte von Sites, die mit hier verlinkten Seiten verlinkt sind (tiefere Linkebenen) haftet der verantwortliche Seitenbetreiber nicht. 
ZURÜCK 
 
Urheberrechtsschutz 
 
Urheber des Bildmaterials: 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung 2013 
Udo Buttkus 
Heinz G. Schultze 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Bezug der ZIV 
 
Die in der ZIV veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Leitsätze, soweit es sich nicht um 
amtliche Leitsätze handelt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil der ZIV darf ohne Geneh-
migung in Textform gleich in welcher Art und Weise zum Zwecke der Weiterverbreitung vervielfältigt oder datenbankmäßig zugänglich gemacht 
werden.  
 
Der Bezug der Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht ist kostenlos. Ein Anspruch auf Weiterbelieferung besteht nicht. Exzerpte von Gerichts-
entscheidungen und Gesetzen führt zwangsläufig zu einem Informationsverlust. Die Zeitschrift dient daher nur der Information, dass sich eine 
Änderung oder Ergänzung in bestimmten Rechtsfragen ergeben hat. Die Information genügt nicht für eine Rechtsanwendung im Einzelfall. Hierzu 
ist die Lektüre der Originaltexte erforderlich. 
 
 
Datenschutzbestimmungen 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, kanzleiansässig: Dufourstr. 23, 04107 Leipzig; bzw. Firma Die Verwalterakademie GmbH, 
ebenda, vertreten durch den Geschäftsführer Heinz G. Schultze, Dufourstr. 23, 04107 Leipzig;  

E-Mail:  verwalter@verwalterakademie.de  

Telefon: 0341/94038004 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung bei Anmeldung zum Newsletter ZIV – 
Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unse-
ren Newsletter – ZIV – Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht -  zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-
Mail-Adresse ausreichend. 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmelde-
wunsch gerne auch jederzeit an verwalter@verwalterakademie.de senden. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Grün-
den des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 
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• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwal-
ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-
pulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaß-
nahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.Verwalterakademie.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

ZURÜCK 
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